






























































































































































































































































































































































































































































































































Qualitätsanforderungen im inhaltlichen Bereich ist dies ungleich schwieriger. 
Die im Rahmen der Nationalen Qualitätsinitiative entwickelten Evaluations­
instrumente bieten solche Kriterien. Ihr flächendeckender Einsatz erforderte 
allerdings den Einsatz immenser zusätzlicher Ressourcen. Eine Bindung der 
öffentlichen Finanzierung an die Erfüllung der Kriterien solcher Evaluations­
instrumente ist aus diesem Grund derzeit nicht vorstellbar. 

5.2 Steuerung auf der Organisations- und Handlungsebene 

Die in Abschnitt 4.3 bereits beschriebene überwiegende Organisationsform 
der sehr kleinen Trägereinheiten im Bereich der Kindertageseinrichtungen 
beeinflusst insbesondere Steuerungsformen auf der Organisations- und 
Handlungsebene. 

Die folgende Darstellung beginnt mit der Handlungsebene, d.h. der Ein­
heit des einzelnen Betriebs, der einzelnen Einrichtung. Für die weit überwie­
gende Anzahl der Einrichtungen ist dies bereits die Ebene der Letztverant­
wortung und Letztentscheidung, die Ebene der juristischen Person des 
Trägers. Dem einzelnen Träger stehen alle beschriebenen Steuerungsinstru­
mente zur Verfügung. Die Handlungsebene ist wegen des unmittelbar nach­
zuvollziehenden Wirkungszusammenhangs für Steuerung bezogen auf den ei­
gentlichen sozialpädagogischen Zweck und seine unmittelbaren Adressaten, 
Kinder und Eltern, besonders bedeutsam. 

5.2.1 Steuerung über Qualitätsmanagement - alle Steuerungsinstru­
mente 

Das umfassendste und komplexeste Steuerungsinstrument auf der Hand­
lungsebene ist ein funktionierendes Qualitätsmanagementsystem (QM-Sys­
tem). Es fasst alle Steuerungsaktivitäten des Trägers zusammen und wird üb­
licherweise in einem Handbuch schriftlich dokumentiert. DIN ISO 9004 
(1992) und EfQM (1995) sind die im sozialen Bereich am meisten angewand­
ten Systeme. Sie stammen alle aus der Wirtschaft. Um ihre Wirkungsweise 
auf der Handlungsebene zu verdeutlichen, genügt es, die allen gemeinsamen 
Schritte zu skizzieren: 

• 1. Schritt: Festlegung der Ziele - Konzeptionsentwicklung 
In allen QM-Systemen wird vom Träger erwartet, dass er die Ziele, die er 
selbst mit dem Betrieb einer Kindertageseinrichtung verfolgt, formuliert 
und damit sowohl den Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen als auch den 
Kunden gegenüber transparent macht . 

• 2. Schritt: Erhebung und Berücksichtigung der Abnehmer-I" Kunden "-Per­
spektive 
Vollständig wird eine Konzeption erst, wenn auch die Wünsche und Be-
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dürfnisse von Kindern und Eltern einbezogen werden. Dazu müssen sie er­
hoben werden, wozu geeignete Instrumente teilweise schon vorliegen, für 
die Kinderperspektive aber weitgehend noch entwickelt werden müssen. 
Aus dem ersten und zweiten Schritt ergibt sich das spezifische Profil der 
einzelnen Kindertageseinrichtung. 

• 3. Schritt: Erarbeitung von Maßnahmen zur Zielerreichung 
Konkret kann das so gemacht werden, dass die im Ablauf eines Tages, einer 
Woche, eines Monats, eines Jahres typischen Arbeiten und Situationen fest­
gestellt und im Blick auf ihre Eignung zur Zielerreichung überprüft wer­
den. Bei Bedarf muss die bisherige Praxis durch neue Maßnahmen ergänzt 
oder ersetzt werden, die der Zielerreichung eher dienen. 

• 4. Schritt: Entwicklung von Standards (Kriterien zur Überprüfung der Ziel­
erreichung) 
Solche Standards bestehen z. B. darin, dass für regelmäßig wiederkehrende 
Situationen bestimmte Verhaltensweisen festgelegt werden. Es wird die 
Reihenfolge von Maßnahmen und ihre Häufigkeit vorgegeben. Ein Bei­
spiel: Es wird festgelegt, dass jedes Kind jeden Tag, wenn es die Einrich­
tung betritt, persönlich mit Handschlag und Namen begrüßt wird. Verant­
wortlich ist die Gruppenleiterin oder ihre Vertretung in ihrer Abwesenheit. 
Damit wird ein Beitrag zur Erreichung des Ziels "Jedes Kind in seiner indi­
viduellen Wichtigkeit bestärken und in seiner Persönlichkeit annehmen" 
geleistet. 
Solche Konkretisierungen können auch die in der Nationalen Qualitätsini­
tiative entwickelten Qualitätskriterien sein. Diese können bei der Opera­
tionalisierung eigener Ziele übernommen werden oder zu eigenen Opera­
tionalisierungen anregen. Die Frage, wie man höhere Qualität, d.h. eine 
bessere Zielerreichung sicherstellen kann, wird von den bisher entwickelten 
Evaluationsinstrumenten allerdings nicht ausreichend beantwortet. 

• 5. Schritt: Etablierung einer ständigen Überprüfungsroutine 
Die einzelnen Maßnahmen sollen in Checklisten festgehalten werden, die 
zur Vorbereitung immer wiederkehrender Situationen sehr nützlich sind 
und deren Einhaltung jeweils abgehakt werden kann. So wird eine größere 
Sicherheit für die tatsächliche Einhaltung erreicht, auch wenn Personal 
wechselt. 
In regelmäßigen Abständen (z. B. einmal pro Jahr) sollten die Checkliste 
und die Ziele selbst noch einmal überprüft werden: die Checklisten darauf­
hin, ob die Maßnahmen sich bewährt haben, die Ziele daraufhin, ob sie 
noch dem pädagogisch fachlichen Standard und den Wünschen und Be­
dürfnissen von Eltern und Kindern entsprechen. So ist der Weg offen für 
Weiterentwicklung. 

Sowohl die in der Nationalen Qualitätsinitiative erarbeiteten als auch die aus 
der Wirtschaft stammenden Instrumente streben die Zertifizierung als äuße­
res Zeichen eines erreichten Qualitätsstandards an. Die Frage, ob Zertifizie­
rung sinnvoll ist, haben große Krankenhäuser, Alten- und Behindertenein-
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richtungen für sich oft schon bejaht und bezahlen viel Geld, um sich ihren 
Kunden und der Öffentlichkeit als zertifizierte Betriebe präsentieren zu kön­
nen. Das tun sie im Interesse der Kunden zu Recht. Im sozialen Bereich sind 
die Folgen von Fehlentscheidungen für eine bestimmte Einrichtung zu gra­
vierend, als dass der Kunde es auf blinde Versuche ankommen lassen sollte. 
Ein Zertifikat gibt ihm die Sicherheit, dass eine neutrale objektive Überprü­
fung der Qualität stattgefunden hat. Die meisten Kunden sind kaum in der 
Lage, sich so intensiv mit den Bedingungen für die Verleihung eines Zertifi­
kats zu befassen, dass sie wissen, was genau mit dem Zertifikat bescheinigt 
wird und worauf sie sich damit verlassen können. Häufig erfüllen Zertifikate 
heute lediglich die Funktion, dass die zertifizierte Einrichtung sich aus der 
Masse positiv heraushebt. Das führt auf lange Sicht dazu, dass die Zertifizie­
rung zur Regel wird und ein fehlendes Zertifikat damit negative Auffälligkeit 
begründet. 

So weit ist die Entwicklung im Bereich der Kindertageseinrichtungen noch 
nicht. Bei den derzeit vorliegenden Verfahren zur Zertifizierung ist zunächst 
zwischen zwei Ebenen der Qualitätskontrolle zu unterscheiden: Einmal han­
delt es sich um eine zeitlich punktuelle Überprüfung von Qualitätsstandards. 
Im Idealfall werden damit die zeitlich begrenzte Stimmigkeit und ein gewis­
ses fachliches Niveau von Zielen, Strukturen und Prozessen bescheinigt. In 
diese Kategorie fällt der von Tietze und Viernickel (2003) als "Nationaler 
Kriterienkatalog" bezeichnete Ansatz, der im Rahmen der Nationalen Quali­
tätsinitiative entwickelt wurde. Der hohe finanzielle und personelle Auf­
wand, der hier bei seiner Anwendung in einer Fremdevaluation geleistet wer­
den muss, sollte im Verhältnis zum Aussagewert der Ergebnisse gesehen 
werden. Es bleibt u. a. offen, über wie viele Jahre man davon ausgehen kann, 
dass die Ergebnisse in einer Einrichtung gehalten werden und in welchem 
Abstand erneut Prüfungen (Zertifizierungen) stattfinden müssen. 

Bei einer Zertifizierung nach DIN ISO 9004 (als ein Beispiel für die Syste­
me, die aus der Wirtschaft stammen) wird etwas ganz anderes bescheinigt, 
nämlich das Vorliegen eines funktionierenden in den Alltag etablierten Quali­
tätssicherungssystems. Man überprüft, ob die beschriebenen Schritte zur Ein­
haltung der selbst gesetzten Standards eingehalten werden und die einzelnen 
Elemente zur sicheren Routine der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gehö­
ren. Auch ein solches System kann erodieren und durch fehlende Erneuerung 
an Weiterentwicklungen vorbeigehen. Außerdem können die Inhalte der Ar­
beit nicht auf ihren fachlichen Standard hin überprüft werden, da es dafür 
keine Vorgaben bei DIN ISO gibt. 

Die Einführung eines Qualitätsmanagementsystems in Zusammenhang mit 
klaren inhaltlichen Zielsetzungen ist auf der Handlungsebene in der einzelnen 
Einrichtung das wirksamste und nachhaltigste Steuerungsinstrument, weil die 
Absichten und Ziele des Steuerungssubjekts, des Trägers bekannt werden und 
Verfahren der täglichen Arbeit mit ihren konkreten Aufgaben für jeden ein­
zelnen Mitarbeiter festgelegt und festgehalten werden. Elemente daraus 
könnten über eine Verknüpfung mit Finanzierungsregelungen von der Sys-
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temebene aus verbindlich gemacht werden. Zeit- und Kostenaufwand für die 
Überprüfung sind allerdings zu bedenken. Sie können von den einzelnen Trä­
gern ohne Veränderung der Rahmenbedingungen nicht zusätzlich geleistet 
werden. 

Die Aufgaben, die sich in einem Qualitätsmanagement stellen und die im 
Abschnitt 4.4 bereits aufgelisteten Trägeraufgaben, deren Erfüllung die Vo­
raussetzungen schafft für die konkrete pädagogische Arbeit, stellen sich für 
jeden Betrieb. Ihre Bewältigung erfordert Kompetenzen im pädagogisch kon­
zeptionellen, im betriebswirtschaftlichen (mit dem Spektrum Finanzierung, 
Marketing, Personalwirtschaft) und im juristischen Bereich. Diese Kompe­
tenzen auf der Ebene der einzelnen Einrichtung zu verankern, ist organisato­
risch schwierig und bezogen auf den Finanzrahmen, der zur Verfügung steht, 
nicht realisierbar. Um anstehende pädagogische, juristische und betriebswirt­
schaftliche Fragen auf einem angemessenen Niveau bearbeiten zu können, 
wurden insbesondere für die kirchlichen Kindertageseinrichtungen Unter­
stützungssysteme aufgebaut (vgl. Abschnitt 5.2.2). Auch mit diesen Unter­
stützungssystemen, die nicht auf der Handlungsebene der einzelnen Einrich­
tung und nicht beim Rechtsträger direkt angesiedelt sind, kann Qualität von 
Kindertageseinrichtungen entscheidend beeinflusst werden. 

5.2.2 Qualitätssteuerung durch Fachberatung, Fortbildung, Information 
und Vernetzung 

258 

Die Definition fachlicher Qualität der Arbeit von Kindertageseinrichtungen, 
ihre Verbreitung und Weiterentwicklung war und ist die Aufgabe der soge­
nannten "Fachberatung" für Kindertageseinrichtungen. Für kirchliche Ein­
richtungen wurde diese Dienstleistung seit etwa 1950 flächendeckend von 
den kirchlichen Wohlfahrtsverbänden Caritas und Diakonie für ihre Mit­
gliedseinrichtungen vorgehalten. Große kommunale Träger und andere 
Wohlfahrtsverbände haben ebenfalls inzwischen solche Stellen eingerichtet. 
Einen Impuls für die weitere Einrichtung unabhängiger Fachberatungen für 
kommunale Einrichtungen wurde von der Bundesarbeitsgemeinschaft der 
Landesjugendämter in ihren "Empfehlungen zur Fachberatung" gegeben 
(v gl. BAGLJÄ 2003). Darin wird zunächst die Bedeutung der Fachberatung 
für die Qualität der pädagogischen Arbeit festgestellt, und zwar als "Opti­
mierung der Entwicklungs- und Erziehungskontexte" über die Qualifikation 
des Erziehungspersonals der Einrichtungen. "Zur Qualifizierung der Arbeit 
in den Kindertageseinrichtungen und als Impulsgeber für Veränderungen ist 
eine qualifizierte Fachberatung für Einrichtungsträger und für die pädagogi­
schen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wichtiger denn je. Durch die spezifi­
sche Rolle der Fachberatung, ihren Einblick in verschiedene Einrichtungen 
und Strukturen der Jugendhilfe kann Praxisberatung eine hervorragende Ko­
ordinierungs-, Mittler- und Moderationsfunktion übernehmen. Darüber hi-
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naus kann sie Denkanstöße und Unterstützung in Veränderungsprozessen 
von Einrichtungen geben" (BAGLJÄ 2003, S. 3). 

Leider gibt es keine verwertbaren Daten, die die Wirksamkeit von Fachbe­
ratung für die Qualitätsentwicklung von Einrichtungen belegen könnten. 
Deshalb ist die Expertise auch in diesem Feld auf Plausibilitätsannahmen zur 
Beurteilung angewiesen. Als ein Hinweis auf die positive, der Intention ent­
sprechende Wirkung dieses Steuerungsinstruments können Aussagen von 
freigewerblich tätigen Supervisoren und Fortbildnern angesehen werden, die 
immer wieder ruckmelden, dass zwischen Einrichtungen, die auf eine unab­
hängige Fachberatung zurückgreifen können, und jenen, die eine solche Un­
terstützung nicht erfahren, ein wesentlicher Unterschied insbesondere bezo­
gen auf das Niveau der Informiertheit über fachliche Entwicklungen, auf den 
Grad der Reflexion der eigenen Arbeit und auf die Professionalität des Um­
gangs mit Problemen besteht. 

Um solche Plausibilitätsaussagen nachvollziehen zu können, soll zunächst 
ein kurzer Überblick über das Leistungsspektrum der Fachberatung gegeben 
werden. Die Darstellung stützt sich zum einen auf die bereits erwähnten 
"Empfehlungen zur Fachberatung" (BAGLJÄ 2003) und zum anderen auf 
nur z. T. veröffentlichte Konzeptionen verschiedener Fachberatungsträger3

• 

Das Angebot der Fachberatung enthält insbesondere folgende Dienstleistun­
gen: 

1. Information über aktuelle fachliche Entwicklungen, neue gesetzliche Be­
stimmungen und Veränderungen der Bedingungen im Arbeitsfeld. Diese 
Dienstleistung sorgt u. a. für die Verbreitung gesetzlicher Vorgaben und 
versorgt innovationswillige Einrichtungen und Träger mit den entspre­
chenden Grundlagen. 

2. Fortbildungsveranstaltungen in unterschiedlichster Form, von ein- und 
mehrtägigen Kursen, Studientagen und größeren Fachtagul1:gen über wei­
terqualifizierende Lehrgänge (z. B. zur Vorbereitung auf die Ubernahme ei­
ner Leitungsfunktion) bis zu Fortbildungen für einzelne Einrichtungs­
teams. Außerdem wird selbstorganisierte Fortbildung unterstützt. 

3. Zur-Verfügung-Stellen von Kommunikationsnetzen durch die Organisa­
tion regelmäßiger Treffen bestimmter Funktionsgruppen. Damit wird 
Erfahrungs- und Ressourcenaustausch über die Grenzen der einzelnen 
Einrichtung hinweg ermöglicht. Einrichtungen, die eher zur "Avantgarde" 
gehören, geben Weiterentwicklungsimpulse an andere, können nachweisen, 
dass viele innovative Ideen umsetzbar sind. 

4. Fachberatung in pädagogischen, rechtlichen und betriebswirtschaftlichen 
Fragestellungen und bei Baumaßnahmen. Organisations- und Konzepti­
onsentwicklungsprozesse werden initiiert und begleitet. In Krisensituatio-

3 Zu den grundsätzlichen konzeptionellen Fragestellungen vgl. Larra 1998. 
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nen gibt es eine erste Intervention und bei weitergehendem Beratungs- und 
Begleitungsbedarf die Vermittlung zusätzlicher externer Unterstützung, 
z. B. Supervision. 

5. Hinzu kommt die konkrete Unterstützung bei Verhandlungen mit Kosten­
trägern durch fachliche Stellungnahmen, durch Personalbedarfsberechnun­
gen und Teilnahme an Gesprächen. 

In der Reihenfolge der Darstellung sind zunächst die Leistungen genannt, die, 
durch eine Infrastruktur abgesichert, jeder Einrichtung gegenüber erbracht 
werden, und dann die Leistungen, für die es eine konkrete Anfrage des ein­
zelnen Trägers oder der Einrichtung geben muss. Die Rolle der Fachberatung 
ist die des externen Experten, der durch enge und häufige Zusammenarbeit 
ein Vertrauensverhältnis aufbauen muss. 
Dieses Leistungsspektrum geht davon aus, dass die Trägerschaft für Fachbe­
ratung einerseits und Einrichtungen andererseits nicht in einer Hand liegen. 
Diese "Unabhängigkeit" der Fachberatung vom Einrichtungsträger wird in 
der zitierten Empfehlung der Bundesarbeitsgemeinschaft der Landesjugend­
ämter für notwendig gehalten, damit die fachliche Bewertung von Situationen 
und Notwendigkeiten von Maßnahmen nicht von Trägervorgaben beeinflusst 
wird. 

Wie wirksam unabhängige Fachberatung ihre Aufgabe der Qualitätsent­
wicklung der Einrichtungen erfüllen kann, wird durch zwei Faktoren ent­
scheidend beeinflusst: 

• Zum einen erfolgt die Inanspruchnahme der Fachberatung zum überwie­
genden Teil freiwillig. Träger und Personal entscheiden selbst, ob ein Be­
darf für die konkrete Unterstützung durch Fachberatung besteht (siehe 
Dienstleistungen 4 und 5) oder ob sie die Weiterentwicklungsangebote 
durch Information, Fortbildung und Vernetzung annehmen und sich durch 
Impulse zu Veränderungen anregen lassen (siehe Dienstleistungen 1 bis 3). 
Eine große Rolle spielt in diesem Zusammenhang das Vertrauen, das die 
Adressaten in den Experten Fachberater setzen. Wenig bewährt hat sich die 
Erhöhung der Verbindlichkeit durch die Übertragung von Aufsichtsfunk­
tionen auf Fachberatung. Sie kann einerseits nur effektiv ausgeübt werden, 
wenn entsprechende Sanktionsmöglichkeiten gegeben sind, die beim An­
stellungsträger der Fachberatung normalerweise nicht vorhanden sind. 
Zum anderen ist davon auszugehen, dass das Vertrauensverhältnis, das die 
Voraussetzung ist, dass Träger und Einrichtungen sich auch in schwierigen 
Situationen an den Berater wenden, durch die gleichzeitige Aufsichtsfunk­
tion empfindlich gestört wird . 

• Der zweite Faktor ist die Qualität der Fachberatung selbst. Durch eine ent­
sprechende Arbeitsorganisation (möglichst in Expertenteams statt Einzel­
kämpferturn), ausreichende Ressourcen für Fort- und Weiterbildung, Mög­
lichkeiten der Vernetzung mit der Fachberatung anderer Träger und eine 
gute Fachberatungskonzeption kann dafür gesorgt werden, dass die not-
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wendigen Leistungen der Fachberatung selbst einem fachlich angemessenen 
Standard entsprechen. Dies bleibt derzeit ganz dem Träger der Fachbera­
tung selbst überlassen. Wohl auch, weil es Fachberatung für alle Einrich­
tungen noch nicht flächendeckend gibt, sondern insbesondere im Bereich 
der freien Träger, wird sie von staatlicher Seite bisher wenig wahrgenom­
men und als entscheidende Multiplikatorengruppe nicht effektiv genutzt. 

Hier liegt eine Steuerungsmöglichkeit brach, die von öffentlicher Seite stärker 
genutzt werden und effektive Steuerung ermöglichen könnte, indem 
• für einen flächendeckenden Ausbau die rechtlichen und Finanzierungsvo­

raussetzungen geschaffen würden, 
• diese Multiplikatorenebene systematisch für Umsetzung von Vorgaben und 

die Initiierung ziel gerichteter fachlicher Weiterentwicklung genutzt würde, 
• der Status der Fachberatung rechtlich stärker verankert, ihre relative Unab­

hängigkeit von den Rechtsträgern (Träger als Kunden) gesichert und sie 
von Aufsichtsfunktionen freigehalten würde. 

6 Neue Trägerstrukturen - ein Beispiel für Steue­
rung auf der Organisations- und Handlungsebene 

Zunächst muss der Begriff "neue Trägerstrukturen" erläutert werden. Es geht 
um Organisationseinheiten, in denen die Trägerschaft von mindestens 30 bis 
50 Einrichtungen zusammengefasst ist. Große Städte waren im Kindergarten­
bereich schon immer solche Träger. Die Kindertageseinrichtungslandschaft 
ist aber überwiegend durch viele kleine und kleinste Träger geprägt (vgl. Ab­
schnitt 4.3), die immer häufiger erkennen, dass sie die Trägeraufgaben mit 
den ihnen zur Verfügung stehenden hauptamtlichen (das pädagogische Perso­
nal der Einrichtungen) und neben- oder ehrenamtlichen Ressourcen nicht 
mehr bewältigen können. Aus diesem Grund gibt es bei vielen freien Trägern 
die Tendenz, durch neue Zusammenschlüsse diese Situation zu verbessern. 

Die Effizienz und Effektivität solcher Zusammenschlüsse hängt stark da­
von ab, in welchem Ausmaß die bisherigen Rechtsträger bereit sind, Ent­
scheidungs- und Handlungskompetenzen rechtlich abgesichert an eine andere 
Instanz abzugeben, mit dem Ziel, wirksame Steuerung zu ermöglichen. Je 
mehr Entscheidungen weiterhin an die Zustimmung der "alten" Träger ge­
bunden bleiben, desto weniger kommen die Effekte der neuen Struktur zum 
Tragen. 

Die Trägerstruktur, die im Folgenden als Beispiel gewählt wurde, lässt 
durch ihre Entstehungsgeschichte aus einer normalen kleinteiligen Struktur 
die Unterschiede zwischen den verschiedenen Trägerformen sehr deutlich 

Larra: Ansätze zur Steuerung pädagogischer Qualität 261 



262 

werden: Im Rahmen eines Projekts wurden im Bistum Trier bestehende Ein­
richtungen, die bis dahin in Trägerschaft von einzelnen Kirchengemeinden la­
gen, in die Trägerschaft von drei regional tätigen gGmbHs überführt. Haupt­
gesellschafter in allen drei gGmbHs ist das Bistum (mindestens 51 % der 
Anteile) und Mitgesellschafter wurde jede Kirchengemeinde, die eine Ein­
richtung in die gGmbH einbringt. Die Größe der gGmbHs hat sich unter­
schiedlich entwickelt (34 bis 80 Einrichtungen), so dass hier unterschiedliche 
Erfahrungen verglichen werden können. 

Aus den Projektergebnissen können folgende Erkenntnisse und Erfahrun­
gen bezüglich der Steuerung von Qualität und Mittelverwendung gezogen 
werden: 

Die hauptsächliche Veränderung gegenüber der vorherigen Situation be­
stand in der Professionalisierung der Wahrnehmung von den Trägeraufgaben, 
die bisher ehren- oder nebenamtlich wahrgenommen worden waren. Dies be­
deutet für den Aufgabenbereich Personal: 

Fach- und Dienstaufsicht 

Die Fachaufsicht für die Einrichtungsleitung wird inzwischen von einer pä­
dagogisch ausgebildeten neuen Funktionsstelle (Gesamtleitung) ausgeübt, 
vorher von einem dafür bestimmten Kirchengemeindemitglied oder dem Ge­
meindeleiter, dem Pastor, der gleichzeitig Dienstvorgesetzter war. Die Fach­
aufsicht für die Gesamtleitung selbst obliegt der Geschäftsführung, in der 
durch den Einsatz von zwei gemeinsam verantwortlichen Geschäftsführerin­
nen/Geschäftsführern immer sowohl pädagogisch pastorale als auch betriebs­
wirtschaftliehe Kompetenz vorhanden ist. Die professionell durchgeführte 
Dienstaufsicht führt zu angemessenen arbeitsrechtlichen Sanktionsmaßnah­
men, die vorher nur in ganz extremen Einzelfällen ergriffen wurden. 

Q ualifiz ierun g 

Durch die Größe der Organisation können Qualifizierungsniveaus und -be­
reiche eingebunden werden, die vom kleinen Träger für die kleine Einheit 
nicht betriebswirtschaftlieh sinnvoll eingesetzt und finanziert werden konn­
ten. Besonders zu nennen ist hier ein anderes Niveau der pädagogischen Aus­
bildung und der Einbezug der Betriebswirtschaft. Juristische Kompetenzen 
werden derzeit z. T. von der Bistumsverwaltung bereitgestellt oder zusätzlich 
im Einzelfall eingekauft. 

Systematische Personalauswahl und Personalentwicklung 

Die neuen Kompetenzen in der Geschäftsführung führten zu einer Standardi­
sierung der Personalauswahlverfahren auf einem hohem professionellen Ni­
veau. Die größeren Einheiten erlauben eine neue Personalentwicklung in viel­
facher Hinsicht. Einmal können hoch motivierte und qualifizierte 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gezielt auf Leitungspositionen hin geför-
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dert und ausgebildet werden. Dabei können sie durch eine Karriere innerhalb 
der Organisation zu immer anspruchsvolleren Aufgaben geführt werden. Für 
die Erledigung von Sonderaufgaben kann auf einen wesentlich größeren Pool 
von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern mit dem entsprechend weiteren Qua­
lifikationsspektrum zurückgegriffen werden. Die kleine Einheit vorher ver­
fügte weder über die Aufgaben- und Funktionsstellenvielfah noch über das 
entsprechende Mitarbeiterinnenpotenzial. Die professionelle Wahrnehmung 
von Leitungsaufgaben führt zu geziehen Fort- und Weiterbildungskonzepten 
für die unterschiedlichen Organisationsebenen: 

• für den Aufgabenbereich des Trägers im konzeptionellen Bereich 
- Fachliche Weiterentwicklungsimpulse werden professionell aufgegriffen. 

So wird z. B. die Palette der Betreuungsangebote flexibel und bedarfsge­
recht erweitert. 

- Neue inhaltliche Vorgaben (z. B. die flächendeckende Einführung von 
Entwicklungsgesprächen mit den Eltern) werden umgesetzt. 

- Leitbilder und Rahmenkonzepte geben Orientierung für alle Einrichtun­
gen, ihre Umsetzung wird überprüft. 

- Die Wahrnehmung der Fachaufsicht durch fachlich qualifizierte Vorge­
setzte unterzieht die pädagogische Arbeit einer stärkeren Kontrolle, so 
dass Mängel beseitigt werden können und ständige Weiterentwicklung 
zur Leitungsmaxime wird. 

• für den Aufgabenbereich Finanzen 
- Verhandlungen mit den unterschiedlichen Kostenträgern werden profes­

sionell durchgeführt. 
- Wegen des hohen Dienstleistungspotenzials, das eine gGmbH vereint, ist 

die Verhandlungsposition gestärkt. 
- Die Mittelverwendung auch in nicht der staatlichen Kontrolle unterlie­

genden Bereichen ist transparenter, u. a. wegen einheitlicher Buchungs­
systematiken. 

- Synergieeffekte helfen Kosten sparen. Hier entsprechen die Möglichkei­
ten allerdings nicht den Erwartungen wegen der großen räumlichen Ver­
streutheit der einzelnen Betriebsstandorte. 

• für die Arbeitsorganisation 
- Verfahrens abläufe werden standardisiert, dadurch für alle Mitarbeiterin­

nen und Mitarbeiter transparenter sowie reibungsloser und schneller. 
- Aufgabenbeschreibungen für die verschiedenen Funktionsstellen und 

Organisationsebenen erleichtern das Zusammenwirken und helfen Kon­
flikte zu vermeiden. 

- Durch die Ausstattung mit pes und einer entsprechenden Software 
wurde die Kommunikation und Datenverwaltung verbessert und be­
schleunigt. 

Larra: Ansätze zur Steuerung pädagogischer Qualität 263 



- Ein mit allen Betroffenen gemeinsam erarbeitetes Kommunikationskon­
zept schafft die Gelegenheit für notwendige Absprachen und sorgt dafür, 
dass Informationen rechtzeitig an die richtigen Stellen kommen. 

Mit dieser Darstellung wurde nur eine Auswahl der wichtigsten Qualitäts­
merkmale der Trägerstruktur vorgestellt. Nicht alle Vorteile sind an die neue 
Form und Größe gebunden. Ihre Verwirklichung in einer kleinen Einheit mit 
weniger hauptamtlichen Ressourcen ist jedoch von der zufällig vorhandenen 
Qualifikation und dem freiwilligen Engagement von Ehrenamtlichen oder 
Hauptamtlichen mit ganz anderen Kernaufgaben und entsprechend nicht 
vorhandener einschlägiger Ausbildung abhängig und damit eher unwahr­
scheinlich, geschweige denn garantiert. 

Die neue Qualität hat ihren Preis. Bisher wird er im beschriebenen Beispiel 
von den Gesellschaftern ohne Beteiligung der öffentlichen Kostenträger be­
zahlt. Die Finanzierungsregelungen in den hier zuständigen beiden Bundes­
ländern Rheinland-Pfalz und Saarland sind nicht entsprechend gefasst. Aber 
auch in vielen anderen Bundesländern ist der sogenannte "Overhead" (strate­
gische Geschäftsführung und Verwaltung) immer noch Sache der einzelnen 
Träger und muss von diesen finanziert werden. Dazu sind immer weniger 
Träger in der Lage. Eine Verbesserung der Qualität der Arbeit der einzelnen 
Einrichtungen über den Weg einer verbesserten Steuerung in der Organisa­
tion ist nur zu erreichen, wenn diese Steuerung als notwendige Voraussetzung 
für den Betrieb einer Kindertageseinrichtung anerkannt und finanziert wird. 

7 Zusammenfassung: Kriterien für die Bewertung 
von Steuerungsmaßnahmen 

264 

In einem zusammenfassenden Überblick sollen zum Abschluss Kriterien vor­
gestellt werden, die bei der Entscheidung der jeweiligen Steuerungsinstanz 
für die von ihr zu ergreifenden Steuerungsmaßnahmen angewendet werden 
können. Die Steuerungsinstanz setzt bei den einzelnen Kriterien Prioriäten, 
die die Maßnahmenentscheidung beeinflussen. Eine Empfehlung für be­
stimmte Steuerungsmaßnahmen kann deshalb nicht gegeben werden. 

Wirksamkeit im Hinblick auf das Steuerungsziel 

Als Beispiel kann hier die Einführung des Rechtsanspruchs gelten. Das Ziel 
(Existenz eines Kindergartenplatzes für jedes Kind ab 3 Jahren) wurde in der 
vorgesehenen Zeit fast überall erreicht. In Bundesländern mit hohen Platzde­
fiziten hat man sich der Erfüllung deutlich angenähert. Die Maßnahme war 
eine sehr weitgehende, nämlich die Kodifizierung eines individuellen, d.h. 
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einklagbaren Rechtsanspruchs, die alle Ebenen band und den örtlichen Träger 
der öffentlichen Jugendhilfe und die Kommunen zu absoluter Prioritätenset­
zung zwang. Zu erwähnen ist allerdings auch, dass die kirchlichen Träger, 
ohne gesetzlich dazu verpflichtet zu sein, einen großen Beitrag zur Verwirk­
lichung leisteten, indem sie bestehende Einrichtungen erweiterten und neue 
Trägerschaften übernahmen, größtenteils ohne die Finanzierungsmodalitäten 
zu ändern, d.h. mit einem erklecklichen Eigenanteil. 

Nebenwirkungen 

Vor dem Einsatz einer Steuerungsmaßnahme, insbesondere solch einschnei­
dender wie neuer gesetzlicher Vorgaben, müssen ihre Nebenwirkungen ein­
geschätzt werden: Welche Wirkungen sind neben den intendierten zu erwar­
ten? Welche lassen sich durch geringfügige Änderungen vermeiden? Welche 
können, sollen, müssen im Hinblick auf die hohe Priorität des Steuerungs­
ziels in Kauf genommen werden? 

Auch hier bietet die Einführung des Rechtsanspruchs ein anschauliches 
Beispiel. Es war vorauszusehen, dass die notwendige Schaffung neuer Kinder­
gartenplätze so viele Ressourcen binden würde, dass die bedarfsgerechte 
Schaffung von Betreuungsmöglichkeiten für unter Dreijährige und Schulkin­
der, die ebenfalls, aber mit geringerer Verbindlichkeit im KJHG steht, da­
durch in den Hintergrund treten würde. Diese Wirkung wurde in Kauf ge­
nommen. Ihr wird derzeit durch ein neues Tagesbetreuungsausbaugesetz 
(Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend 2004) gegen­
zusteuern versucht. Auch die Wirkung auf andere "freiwillige" Leistungen 
der Jugendhilfe, für die die Ressourcen durch den Ausbau der Kindergarten­
plätze geschmälert wurden, wurde hingenommen. 

Kosten-N utzen-Relation 

Die Beurteilung ist von der Bewertung des Nutzens abhängig. Beim Rechts­
anspruch rechtfertigte das hohe sozialpolitische Ziel und die zu erwartende 
hohe Wirksamkeit der Maßnahme den hohen Mitteleinsatz. Ein anderes Bei­
spiel macht die notwendige Abwägung deutlich: Immer wieder wird die Ein­
führung von Zertifizierungen als Voraussetzung für die öffentliche Förderung 
als probates Steuerungsmittel genannt, die verschiedenen Träger für die Ver­
wendung staatlicher Mittel an konzeptionelle Standards zu binden (struktu­
relle Standards sind häufig durch rechtliche Vorgaben und diese als Förde­
rungsbedingungen abgesichert.). Die vorliegenden Evaluationsinstrumente 
im inhaltlich konzeptionellen Bereich erfordern einen hohen Einsatz von fi­
nanziellen und personellen Ressourcen. Diesem steht die bisher wenig ein­
schätzbare und wissenschaftlich nicht überprüfte Wirksamkeit einer solchen 
Maßnahme gegenüber (vgl. Kapitel 3 sowie Abschnitte 5.1.2 und 5.2.1). 
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Konnexitätsprinzip 

Die Bewertung der Angemessenheit von Kosten im Bezug auf das Steue­
rungsziel kann nur sinnvoll von dem getroffen werden, der für sie aufkom­
men muss. Das damit umschriebene "Konnexitätsprinzip" (die Ebene, die 
eine Maßnahme beschließt, muss selbst für die entstehenden Kosten aufkom­
men) wurde bei Einführung des Rechtsanspruchs nach Meinung der Kommu­
nen, die für die Umsetzung verantwortlich waren, nicht eingehalten. Inzwi­
schen haben sich einige Bundesländer in ihrem Verhältnis zu den Kommunen 
auf die Einhaltung des Konnexitätsprinzips verpflichtet. Das Konnexitäts­
prinzip sollte selbstverständlich nicht nur zwischen den unterschiedlichen 
Ebenen der öffentlich Verantwortlichen gelten, sondern auch für die freien 
Träger. Sollten sie z. B. verpflichtet werden, in regelmäßigen Abständen teure 
Zertifizierungen durchzuführen, um sich als förderungswürdig zu erweisen, 
müssten die dadurch verursachten Kosten selbst ebenfalls förderfähig wer­
den. 

Umsetzungs/risten und Wirk/risten 

Je größer die rechtliche Verbindlichkeit der Vorgaben, desto höhere Hürden 
gibt es für die Entscheidung (Gesetz - Parlament, Verordnung - Regierung, 
Richtlinien - Behörde), desto länger dauert auch die Vorbereitung einer Ent­
scheidung. Auch die Wirkzeiten der Steuerungsmaßnahmen sind unterschied­
lich lang und hängen u. a. häufig davon ab, wie weit sie im Feld, insbesondere 
bei den Trägern auf Akzeptanz stoßen. Tiefgreifende inhaltliche und konzep­
tionelle Veränderungen erfordern außerdem häufig eine Umorientierung in 
der langjährig sozialisierten professionellen Haltung der pädagogischen Mit­
arbeiterinnen und Mitarbeiter. Solche Prozesse erfordern Zeit und den Ein­
satz mehrerer Steuerungsinstrumente gleichzeitig. Eine gesetzliche Vorgabe 
im inhaltlichen Bereich wird z.B. ohne den Einsatz von Fachberatung und 
Fortbildung ihr Steuerungsziel nicht erreichen. 

Konkrete Vorgaben vs. Abstecken von Zielen und Umsetzungsrahmen 

Je konkreter Vorgaben von der Steuerungsinstanz definiert sind, desto leich­
ter ist ihre Umsetzung zu überprüfen, aber desto schwieriger werden ange­
messene Lösungen für den örtlichen Einzelfall. Je konkreter und verbindli­
cher die Auflagen, desto eher muss die für die Vorgaben verantwortliche 
Steuerungsinstanz für die durch die Vorgaben entstehenden Kosten aufkom­
men. Bei inhaltlichen Vorgaben kann eine große Konkretheit, ein hoher Ope­
rationalisierungs grad dazu führen, dass oberflächlich bestimmte Kriterien er­
füllt werden. Die professionelle Haltung, die eigentlich Voraussetzung für 
eine angemessene Umsetzung wäre, bleibt aber unverändert. Die Erfahrun­
gen aus dem Schulbereich sprechen hier eine deutliche Sprache. Im inhaltlich 
konzeptionellen Bereich sprechen Zielformulierungen auf einem sehr niedri-
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gen Operationalisierungsniveau eher die Haltung an und stellen deshalb grö­
ßere Veränderungs anforderungen. 
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